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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1955

Norm

ABGB §811

ZPO §1 Ag

ZPO §6 Abs2

Rechtssatz

Solange die Erbserklärung der Erben noch nicht bei Gericht angenommen ist, ist die Legitimation der erbserklärten

Erben für die Führung eines Prozesses nicht gegeben. Dem Kläger kann in diesem Falle eine Frist nach § 6 Abs 2 ZPO

zur Beseitigung dieses Mangels ( auf der Beklagtenseite ) nicht aufgetragen werden. Ist im Verlauf des Prozesses die

Erbserklärung bei Gericht angenommen worden, dann wurde der bisherige Mangel der Prozeßvertretung dadurch

saniert, ohne daß es einer besonderen Genehmigung durch die Erben bedürfte.
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